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abgenommen, bag ba§ KranfengauS in feiner iegigen
©röge oorläufig genügt. SBenn man tn Setracgt gtetjt,
bag ble geutige ©inroognerpgt etma betjenigen non
SRitte 1904 entfpricgt unb man bamaïS nocg teineSroegS

an bie Setgrögerung beS im $agre 1900 eröffneten
neuen KrantengaufeS backte, roirb man eS oergegen,
roenn ble Segörbe auch mit biefer Saute, audg roenn
fie oermutltcg jetg oorteilt) aft erfteUt roerben tonnte unb
retcglicge Arbeitsgelegenheit bracgte, oorläufig nocl) p»
marten mug.

SteuegenS gab ber kleine ©emetnberat betannt, bag
für näcgfien SBinter bie SluSfügrung ber fdgon im 3agre
1907 mit einem Kogenooranfcglag non 75000 granfen
befcgloffenen Ouaiaitlage beim Kurplag tn SluS»

ficgt genommen fei. ©s" ganbelt ficg oorerft urn ble

©rftetlung einer Quaimauer, für bie oerfcgtebene ißro»
fette oorliegen. 2)te burcg SluSfüllung beS feigen ©ee»

gebieteë p gerotnnenben Stnlagen mürben etma l*/*
Sucgartcn grog.

$)ie im legten fferbft befcgloffenen Slotganbs»
arbeiten (©tragenbauten im Steuquartter unb Oft»
guartter; ^Reparaturen ImlRatgauS; QnftanbfieUung beS

©ärtnergaufeS beim griebgof; ^Reparaturen an ©ee»

mauern; ©rroetterung beS SluSfitUplageS) erlitten burdg
bie ftrenge SBtnterroitterung einen längeren Unterbrudg,
roetben aber bemnäcgg in fmuptfacgen p ©übe geführt,
fo bag aucg biefe Serbienftgetegengetten aufhören.

Sftetcgltcge Sefcgäftigung mürbe fteh bteten bei ben
geplanten Sagngoferroeiterungen. SSBie man roeig,
befielen foroogt für bie Umgeftaltung beS ißetfonen»
bagngofeS famt ber |jafenanlage, rote aucg für einen
neuen (Güterbahnhof, neue Soîomotinremifen, Setgröge»
rung ber IReparaturroerlftätte u. f. ro., pm Seil auSge»
arbeitete ^rofefte. Sor einiger 3eit gat man im ©ixte
beS früheren Qnftitutes SBiget fegr umfangreiche 3lb=
grabungen oorgenommen, fo bag man ermatten tonnte,
roenigfienS bie Sergrögetung ber Soîomotinremifen, ber
tReparaturroerlfiätte u. f. ro. mürben bemnäcgg an bie
£anb genommen. SIber fcgon oor bem Krieg oerlautete
bteëbepglicg ntcgtS beftimmteê unb feitger mirb fo mie
fo aucg auf bem Saugebiet möglidgg prüctgegalten.

©0 ift nadg aQen SRicgtungen roenig SluSfxdgt auf
beffere gelten im Saugeroerbe.

Qn ber benachbarten ©emelnbe IRotfcgacgerberg
ift gletdgfalts ©tiüftanb eingetreten. Sin ber IRorfcgacger»
greife rourben nor etma einem Qagre jroet gefällige
©ternttgäufer auf Sertauf erfteUt. ©ie ftnb geute ebenfo»
roenig nertauft rote baS angrenjenbe Saulanb. Set
einer luäftattung unb Sauart, bie unferm Klima ent=
fprtdgt, nerfegen mit ©as, SBaffer, elettrifdgem Biegt unb
KaxxallfatxonSanfcglug, foüten folcge oergättnlSmägig
bdltge ©tnfamitiengäufer bodg rafdg Ibnegmer gnben.
®a aber tm benachbarten Sorfcgadg bie SlrbeitSgelegero
gelt mangelt, finb audg in ber ©emeinbe Sorfcgacgerberq
otele SBognungen leer, bie SRtetpreife gebrüdft, ber
StegenfcgaftSganbel fegt flau unb bamit bt'e Sautätigtett
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fo gut rote ganj unterbunben. Slotroenbig märe bie

©rmetterung ber ©dgulanftalten ; bodg mitt man audg

gier roegen ben fdgon gogen ©teuern fo lange als immer
möglich «odg proalten.

©iroaS beffer ftegt e§ tn © 0 Ibacg. ©inmal gibt
ba§ neue ©emeinbegauS, ba§ auf 1. guli 1915 bejogen
roerben foil, nodg manege Arbeitsgelegenheit, ©obann
nergrögert ba§ ©a§= unb SBafferroer! ber ©tabt
<3i. ©allen im iRtebtli einige ©ebäube, 3lnlagen unb
Segälter. SBenn audg bie etnjelnen ©rroetterungen nidgt
fegr bebeutenb fmb, fo finb bodg alle fpanbroetlet um
foldge Aufträge etneä jaglungäfägigen Segeilet§ boppelt
frog. Auf bem ©ebtet ber prinaten Sautätigtett gerrfegt
fo gut rote ©tiüftanb, obroogl bie einzelnen inbufirlellen
Anlagen fopfagen notl befdgäftigt gnb unb bempfolge
nergältntSmägig roenig SSognungen leer gegen.

Êiiipn. ST««*«- un* HnfaUnerficgernng.
®le Sorarbeiten für bie 2lu§fügrung be§ SunbeS»

gefegeS über bie Kranten= unb Unfallnerficgerung liegen
e§ al§ roünfdgbar erfdgetnen, burdg etnen gefeggeberifdgen
©rlag eine Steige non Segimmungen p fegaffen, bie
ba§ SunbeSgefeg nom 13. 3uni 1911 ergänzen, beffen
©runblagen aber in feiner Söeife anlagen. @3 ganbelt
fidg babei blog um Sergältniffe ber obligatorifcgen Un»

faüoerficgerung. ®er SunbeSrat gat fieg über ben @r»

lag mit ben Organen ber Anftalt nergänbigt unb fidg
mit ignen auf ben nadgfolgenben ©efegeSentrourf geeinigt,
au§ bem roir bie roefentltcggen Segimmungen gier an»

fügren.
SBidgtig ig pnäcgg bie Segimmung, bag Serträge,

roelcge bie Setfngetung ber Serantroortltdgîeit beS Se»

trtebStngaberS für Unfälle unb SerufStrantgeiten feiner
älngegellten unb Arbeiter ober bie Unfatloetfxcgerung
berfelben ober eine Serbtnbung biefer beiben Serfxdge»
rungSarten pm ©egenganb gaben, baginfatlen, roenn
auf ben betregenben Setrieb bie obllgatorifcge Unfall»
oerfxdgerung anroenbbar ertlärt roirb, unb jroar auf ben
3ettpuntt ber iRecgtstraft be§ bepgttcgen ©nlfcgelbeS,
ftügegenS aber mit ber SetxiebSeröffnung ber ©egroetp»
rifdgen UnfalloerfxcgerungSangalt In Suprn. ®le Stedgte
au§ Unfällen, bie fxcg not bem 3«iipuntt beS Einfalles
ereignet gaben, bleiben norbegalten. SertragSbegimmungen,
bie Igerfonen betregen, bie nidgt obllgatorifdg oergegert
finb, roerben burdg bie Sorfcgriften btefeS SlrtitelS nidgt
berügrt.

®ie Serträge falten bagln, 0 g n e bag ber eine ober
anbere Seil ©ntfegäbigung p legten gätte. ®er Ser»
fxdgerungSnegmer gat bte grämten bis pm Einfall beS
SertrageS p legten. Über btefen 3eitpunft gtnauS oor»
ausbezahlte Prämien mügen an ben SetriebSingaber unb
foroeit ge non 3lngegellten unb Arbeitern getragen roorben
gnb, burdg ign an biefe prüefergattet roerben. 2Birb
ein Unternehmen naeg ber SetrlebSerögnung ber ©dgroet»
prifdgen UnfaUoergcgerungSanftalt in Sujcrn unb mit
müdroxrfung auf etnen nor bem bepgli^en ©ntfdgetb
liegenben 3eilpuntt ben Segimmungen ber obligatorifdjen
Unfalloerftcgerung untergellt, fo ig beffen 3ngaber non
ber Singalt pr ©rttärung barüber p oergalten, ob Ser»
gdgerungenSoerträge ber oben bejetegneten Art begeben
unb ob igm barunter faüenbe, nodg nidgt erlebigte Un»
fälle befannt feten.

$atie ber SetriebSingaber fein ^ er f on at gegen
Unfaïï oerfxdgert, fo mug er ber ©egroeijerifdgen UnfaH»
nerficgerungSangalt In Sujern für bte 3eit bis pm f>ln»
fall ber prxoaten Setficgetung bte Samten nur im Ser»
gältnts beS SR i n b e r ro e r 1 e § ber oon igm abgefcglogenen
Serfxdgerung p ben Seiftungen ber Singalt nacgbepglen,
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abgenommen, daß das Krankenhaus in seiner jetzigen
Größe vorläufig genügt. Wenn man in Betracht zieht,
daß die heutige Einwohnerzahl etwa derjenigen von
Mitte 1904 entspricht und man damals noch keineswegs
an die Vergrößerung des im Jahre 1900 eröffneten
neuen Krankenhauses dachte, wird man es verstehen,
wenn die Behörde auch mit dieser Baute, auch wenn
sie vermutlich jetzt vorteilhaft erstellt werden könnte und
reichliche Arbeitsgelegenheit brächte, vorläufig noch zu-
warten muß.

Neuestens gab der Kleine Gemeinderat bekannt, daß
für nächsten Winter die Ausführung der schon im Jahre
1907 mit einem Koftenvoranschlag von 75000 Franken
beschlossenen Quaianlage beim Kurplatz in Aus-
ficht genommen sei. Es handelt sich vorerst um die

Erstellung einer Quaimauer, für die verschiedene Pro-
jekte vorliegen. Die durch Ausfüllung des jetzigen See-
gebietes zu gewinnenden Anlagen würden etwa O/2
Jucharten groß.

Die im letzten Herbst beschlossenen Notstands-
arbeiten (Straßenbauten im Neuquartier und Ost-
quartier; Reparaturen tm Rathaus; Jnstandstellung des

Gärtnerhauses beim Friedhof; Reparaturen an See-

mauern; Erweiterung des Aussüllplatzes) erlitten durch
die strenge Winterwitterung einen längeren Unterbruch,
werden aber demnächst in Hauptsachen zu Ende geführt,
so daß auch diese Verdienstgelegenheiten aufhören.

Reichliche Beschäftigung würde sich bieten bei den
geplanten Bahnhoferweiterungen. Wie man weiß,
bestehen sowohl für die Umgestaltung des Personen-
bahnhofes samt der Hafenanlage, wie auch für einen
neuen Güterbahnhof, neue Lokomotivremisen, Vergröße-
rung der Reparaturwerkstätte u. s. w., zum Teil ausqe-
arbeitete Projekte. Vor einiger Zeit hat man im Gute
des früheren Institutes Wiget sehr umfangreiche Ab-
grabungen vorgenommen, so daß man erwarten konnte,
wenigstens die Vergrößerung der Lokomotioremisen, der
Reparaturwerkstätte u. s. w. würden demnächst an die
Hand genommen. Aber schon vor dem Krieg verlautete
diesbezüglich nichts bestimmtes und seither wird so wie
so auch auf dem Baugebiet möglichst zurückgehalten.

So ist nach allen Richtungen wenig Aussicht auf
bessere Zeiten im Baugewerbe.

In der benachbarten Gemeinde Rorschacherberq
ist gleichfalls Stillstand eingetreten. An der Rorschacher-
grenze wurden vor etwa einem Jahre zwei gefällige
Eternithäuser auf Verkauf erstellt. Sie sind heute ebenso-
wenig verkauft wie das angrenzende Bauland. Bei
einer Ausstattung und Bauart, die unserm Klima ent-
spricht, versehen mit Gas, Waffer, elektrischem Licht und
Kanalisationsanschluß, sollten solche verhältnismäßig
billige Einfamilienhäuser doch rasch Abnehmer finden.
Da aber im benachbarten Rorschach die Arbeitsgelegen-
heit mangelt, sind auch in der Gemeinde Rorschacherberq
viele Wohnungen leer, die Mietpreise gedrückt, der
Liegenschaftshandel sehr flau und damit die Bautätigkeit

î 1 lìâsMài'à Lis., Wch )>î

so gut wie ganz unterbunden. Notwendig wäre die

Erweiterung der Schulanstalten; doch will man auch
hier wegen den schon hohen Steuern so lange als immer
möglich noch zuwarten.

Etwas besser steht es in Gold ach. Einmal gibt
das neue Gemeindehaus, das auf 1. Juli 1915 bezogen
werden soll, noch manche Arbeitsgelegenheit. Sodann
vergrößert das Gas- und Wasserwerk der Stadt
St. Gallen im Riedtli einige Gebäude, Anlagen und
Behälter. Wenn auch die einzelnen Erweiterungen nicht
sehr bedeutend sind, so sind doch alle Handwerker um
solche Aufträge eines zahlungsfähigen Bestellers doppelt
froh. Auf dem Gebiet der privaten Bautätigkeit herrscht
so gut wie Stillstand, obwohl die einzelnen industriellen
Anlagen sozusagen voll beschäftigt sind und demzufolge
verhältnismäßig wenig Wohnungen leer stehen.

WW. Kranken- und Unsaknerstchernng.
Die Vorarbeiten für die Ausführung des Bundes-

gesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung ließen
es als wünschbar erscheinen, durch einen gesetzgeberischen

Erlaß eine Reihe von Bestimmungen zu schaffen, die
das Bundesgesetz vom 13. Juni 1911 ergänzen, dessen
Grundlagen aber in keiner Weise antasten. Es handelt
sich dabei bloß um Verhältnisse der obligatorischen Un-
falloersicherung. Der Bundesrat hat sich über den Er-
laß mit den Organen der Anstalt verständigt und sich

mit ihnen auf den nachfolgenden Gesetzesentwurf geeinigt,
aus dem wir die wesentlichsten Bestimmungen hier an-
führen.

Wichtig ist zunächst die Bestimmung, daß Verträge,
welche die Versicherung der Verantwortlichkeit des Be-
triebsinhabers für Unfälle und Berufskrankheiten seiner
Angestellten und Arbeiter oder die Unfallversicherung
derselben oder eine Verbindung dieser beiden Versiche-
rungsarten zum Gegenstand haben, dahinfallen, wenn
auf den betreffenden Betrieb die obligatorische Unfall-
Versicherung anwendbar erklärt wird, und zwar auf den
Zeitpunkt der Rechtskraft des bezüglichen Entscheides,
frühestens aber mit der Betriebseröffnung der Schweiz«-
rischen Unfalloersicherungsanstalt in Luzern. Die Rechte
aus Unfällen, die sich vor dem Zeitpunkt des Hinfalles
ereignet haben, bleiben vorbehalten. Vertragsbestimmungen,
die Personen betreffen, die nicht obligatorisch versichert
sind, werden durch die Vorschriften dieses Artikels nicht
berührt.

Die Verträge fallen dahin, ohne daß der eine oder
andere Teil Entschädigung zu leisten hätte. Der Ver-
sicherungsnehmer hat die Prämien bis zum Hinfall des
Vertrages zu leisten. Über diesen Zeitpunkt hinaus vor-
ausbezahlte Prämien müssen an den Betriebsinhaber und
wweit sie von Angestellten und Arbeitern getragen worden
sind, durch ihn an diese zurückerstattet werden. Wird
ein Unternehmen nach der Betriebseröffnung der Schwei-
zerffchen Unfallversicherungsanstalt in Luzern und mit
Rückwirkung auf einen vor dem bezüglichen Entscheid
liegenden Zeilpunkt den Bestimmungen der obligatorischen
Unfallversicherung unterstellt, so ist dessen Inhaber von
der Anstalt zur Erklärung darüber zu verhalten, ob Ver-
sicherungensverträge der oben bezeichneten Art bestehen
und ob ihm darunter fallende, noch nicht erledigte Un-
fälle bekannt seien.

Hatte der Betriebsinhaber sein Personal gegen
Unfall versichert, so muß er der Schweizerischen Unfall-
Versicherungsanstalt in Luzern für die Zeit bis zum Hin-
fall der privaten Versicherung die Prämien nur im Ver-
hältnis des Min der wertes der von ihm abgeschlossenen

Versicherung zu den Leistungen der Anstalt nachbezahlen.
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ABurben für einen Unfoü, ben ein Argefietlter ober
3lrbetter nach ©Inhitt ber SBirlungen bet obligatorifc^en
Vetftchetung erlitten bat, Seiftungen beS VetriebSlnljaberS
ober auS einem non btefem abgefchloffenen VerfidjerungS»
oertrage an ben 23ertet^ten ober beffen ^intertaffene ge=
madf)t, fo baben ftch bie ©mpfänger btefe Sefftungen auf
ben entfprechenben gefe&lidjen Anfprüchen anrennen
ju laffen. Stub für einen ber im oorhergehenben Ab»
fa^e bezeichneten Unfälle au§ einem prioaten 33erftc^e=

rungêoertrage noch Seiftungen an obltgatorifdh Vetfieberte
ober beren fjhtterlaffene ju machen, fo tritt bie Sdfjwel»
jetifcfje UnfanoerficherungSanftalt in Sujern in bie oer»
Iraglicïjen fRed^te bis zur ipöbe ihre* gefe^tic^en Setftungen
ein. 3ft oor bem Übergang ber AnfprüdEie eine Verein»
barung juftanbegeïommen, nad) ber bem Vetterten
ober feinen fMntertaffenen eine offenbar unzulängliche
©ntfdfjäbigung jufommen foil ober jugefommen ift, fo
!ann biefe Vereinbarung con ber Anftait binnen gahreS»
frift angefochten unb ©rgänjung ber ©ntfdhäbigung oer»
langt roerben.

Von ben corftehenben Veftimmungen werben bie Vet»
ftdherungSoerträge nicht berührt, bie ein VetrlebSlnhaber
nach UnterfteQung feines Unternehmen? unter bie ob!t=

gatorife(je UnfaHoetftchetnng ober fdf)on oorhet zumgwecle
ber ©rgänzung ber gefeblidjen Seiftungen abgefdjloffen hat.

©er qßräftbent beS eibgenöffifcljen VerfidjerungS»
gericßteS fann auf Antrag ber Schweizetifchen Unfall»
oerftcherungSanftalt in Sutern eine (auf ®runb ber Art. 101
bi§ unb mit 112 unb Art. 63 beS VunhcSgefetjeS über
bie iranien» unb Unfalloetficherunq feftgefeÇte) Vrämten«
forberung gegenüber VetrtebStnhabern ohne ißarteioer»
hanblung atS ooöftredtbar etllären, fofern a) bie Unter»
fießung bes betreffenben VelriebeS unter bie obtigatorifche
Verftdjerung oon ber juftänbigen AmtSfteüe auSgefprochen
ift ober con ^Beteiligten mit offen fidhttidj nidht ernfthaften
©rünben angefochten wirb ; b) bie getroffenen ©ntfeheibe
unb bie Schätzungen, beziehungsweise geftftetlungen bem

VetriebSinhaber ober feinem Steüoertreter buret) etnge-
fdhrtebenen Vrief mitgeteilt, bei unbelanntem fchroetze
rifchem îBohnjtiz im „Schweizerifcljen fjanbelSamtsblatt"
oeröffentlicht worben finb.

©ie ©rtlärung ber Vottfirecfbarfeit wirb als ein
rechtSträftigeS Urteil einer Vehötbe beS VunbeS (im
Sinne oon Art. 81 beS VunbeSgefebeS über Sdfjulbbe»
treibung unb ßonfurS com 11. April 1889) angefehen.

Uert>a*d$»e$ci.
©djweijer. getterroeljroerdK. ©er 3entralau§fd^u^

hat als VerfammlungSort für bie nächfte Abgeorbneten»
oerfammlung Veuenburg beftimmt unb hteffir ben
6. guni feftgefetjt. ©te an bie Seitionen oerfanbten
QahreSredhnungen pro 1914 weifen folgenbe ©rgebnlffe
auf: a) VereinSlaffe: ©innahmen 28,599 gr., AuS»
gaben 30,269 gr., Sdüdlfdhlag 1670 gr., VermögenSbe=
ftanb 28,706 gr. ©er Vetbanb umfaßt 2170 Seitionen,
b) fpilfSfaffe: ©innahmen: Vettrag oon 228,367 Ver»
fieberten (à 50 £Rp.) 114,183 gr. 50, Vettrag ber San:
tone 1750 gr., Veitrag ber VerfidherungSgefellfchaften
1700 granlen, 3^f«u *mb bicerfe Heinere ©innahmen
38,187 gr.; total 155,820 gr. Au3gaben: Unfällen!=
fchäbigungen 76,846 gr., VerwaltungSïoften 13,965 gr.,
total 90,811 gr.; Vorfchlag 65,009 gr. ©er Ver»
mögenSbeftanb, ber ftch ©nbe 1913 auf 910,719 gr.
bezifferte, erhöht ftdh auf ©nbe bei VerichtSjahreS um
ben genannten Vetrag unb erreicht bamit bie Summe

son 975,728 gr. ©a§ gahreSergebntS barf wieberum
als aufjerorbentltcl) günfiig tariert werben, ©er minime

Veilrag oon 50 fflp. pro oerftcherteS SJUtglieb latm ja

oon ber ärmften ©emetnbe aufgebracht werben, umfo»
mehr, als einzelne tantone wie Aatgau, Vern unb 3 Irtd^
in cerbanlenSmerter 2Betfe bte ^ätfte beS VeitragS leiften.
gm oetfloffenen gahre würben bie auS geiurwehren
gebilbeten Vürgerwehren ohne ©rhöhung beS VeitrageS
in bie Verftdhetung einbezogen, waS beweift, bah bie

^ilfSfaffe ben Vetfidherten, in weitgehenbftem SJia^e ent»
gegenîommt. ©er betnahe bie erfte SUliüion et reich enbe
VermögenSbeftanb, ber zum größten Seile in guten in
länbifchen Obligationen angelegt iü, bürgt für bie weitere
Vrofperität ber ßaffe. ©te Anzahl ber Verficherten hat
ftch tut gahre 1914 um runb 7000 oermehrt, ©en nodh

fernfteher.ben Seîtionen îann ber Veitritt nicht warm
genug empfohlen werben, bamit auch ft® tun geringen
©ntgelt ber fegenSteichen Unterftü^ung ber S?affe teil»
haftig werben.

©er ft. galltfche gewerbliche SDJUtelftanDStag wirb
Sonntag ben 9 3Jlai im großen Saale beS „Schüben»
garten" in St. ©allen abgehalten.

Omftkdms.
flttHftgewerfiemnfeam gürtch- ©aS Äunftgewerbe»

mufeum ber Stabt gürich oeranftaltet in ©emetnfdjaft
mit bem Schweizerifch®" SBetfhunb auf ©nbe bitfeS
gahreS eine 2luSftelIung fdhweizerifdher Spiel»
waren. 3wedE ber Veranfialtung ift bie görberung
ber etnhetmifchen Sptelwarentnbufirte. 1914 betrug bie

©Infuhr an auStänbifdjjen Spielwaren bie Summe oon
einer 9Jlillion granfen, bie Ausfuhr auS ber Schweiz
bagegen nur 130,000 gr. ©ie 2luSjMung wirb in erfter
Stnte neuzeitliches Spielzeug berüctfichtigen, bane'oen foil
als Qualitätsware alteS, foltb gearbeitetes ©picljeug
auS ^iefigem tUlufeumsbefth Verüctfi^tigung finben. ©er
Schweizerifche 2Ber?bunb fieHt für ein ißreiS»
auSfdjreiben zumQwedEe ber ©rlangung guter
Spielwaren eine namhafte Summe zur Ver»
fügung. Ü6er bte 2lrt beS SBettbewerbeS wetben noch

nähere Veftimmungen befannt gegeben werben, gm gn»
tereffe einer retchen VefdhidEung ber SluSftellung werben
bie Schweiz« Künftler unb Jlünfilerinnen, Spielwaren »

fabrifanten unb £änbler erfudjt, ftch Sur ©inholung wei«
ierer SluSfünfte über biefe Veranftaltung an bie ©ireî»
tion beS KunftgewerbemufeumS 3ürith ober an bie @e=

jchäftSleitung beS Schweizerifchen SBerfbunbeS, ÜJlufeum»

ftraße 2, 3ûridh, i« wenben.

©ernifch'îlatttoaaleS ©ecßttilmn Viet, ©te 3Jnftalt
oermittelt bem ©edhniîer mittlerer Stufe burdh tfjoretifdhcn
Unterricht unb praftifche Übungen Äenntniffe unb gertig»
leiten, bie zum VerftänbniS unb zur SluSübung feines
VerufeS in Çanbwerl unb gnbuftrte nötig finb.

Sie umfaßt folgenbe SHbtetlungen :

1. S^ule für 3Jtafdhlnentedhniter ;

2. Schule für ©lettrotechntter unb ©leltromonteure ;

3. Schule für Vautedhniler ;

4. Scljule für praftifche Sftechanifer ;

5. ©ie Zîunfigemerbef'chule für 3®^"®*» 9JlobelIeure,

©raoeure unb 3if®l®ute;
6. ©ie Uhrenntacherfchule mit Spezialllaffen für Sîhabit»

leure unb fRegleure;
7. ©ie ©ifenbahn» unb ißofifchule.

gm Stnter wirb noch ein VorlurS geführt; In

bemfelben werben noch nicht genügenb oorgebilbete
günglinge auf bie Aufnahmeprüfung in eine ber g®=

nannten Abteilungen oorberettet.
Sowohl bie AufjtdhtSbehörben, als auch ©ireftion

unb Sehrerfchaft finb befirebt, bie Sehrpläne ben Aw
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Wurden für einen Unfall, den ein Angestellter oder
Arbeiter nach Eintritt der Wirkungen der obligatorischen
Versicherung erlitten hat, Leistungen des Betriebsinhabers
oder aus einem von diesem abgeschlossenen Versicherungs-
vertrage an den Verletzten oder dessen Hinterlassene ge-
macht, so haben sich die Empfänger diese Leistungen auf
den entsprechenden gesetzlichen Ansprüchen anrechnen
zu lassen. Sind für einen der im vorhergehenden Ab-
satze bezeichneten Unfälle aus einem privaten Versiche-
rungsoertrage noch Leistungen an obligatorisch Versicherte
oder deren Hinterlassene zu machen, so tritt die Schwei-
zerische Unfallversicherungsanstalt in Luzern in die ver-
traglichen Rechte bis zur Höhe ihrer gesetzlichen Leistungen
ein. Ist vor dem Übergang der Ansprüche eine Verein-
barung zustandegekommen, nach der dem Versicherten
oder seinen Hinterlassenen eine offenbar unzulängliche
Entschädigung zukommen soll oder zugekommen ist, so

kann diese Vereinbarung von der Anstalt binnen Jahres-
srist angefochten und Ergänzung der Entschädigung ver-
langt werden.

Von den vorstehenden Bestimmungen werden die Ver-
sicherungsverträge nicht berührt, die ein Betriebsinhaber
nach Unterstellung seines Unternehmens unter die obli-
gatorische Unfallversicherung oder schon vorher zum Zwecke
der Ergänzung der gesetzlichen Leistungen abgeschlossen hat.

Der Präsident des eidgenössischen Versicherungs-
gerichtes kann auf Antrag der Schweizerischen Unfall-
Versicherungsanstalt in Luzern eine (aus Grund der Art. 101
bis und mit 112 und Art. 63 des Bundesgesetzes über
die Kranken- und Unfallversicherung festgesetzte) Prämien-
forderung gegenüber Betriebsinhabern ohne Parteioer-
Handlung als vollstreckbar erklären, sofern a) die Unter-
stellung des betreffenden Betriebes unter die obligatorische
Versicherung von der zuständigen Amtsstelle ausgesprochen
ist oder von Beteiligten mit offensichtlich nicht ernsthasten
Gründen angefochten wird; b) die getroffenen Entscheide
und die Schätzungen, beziehungsweise Feststellungen dem

Betriebsinhaber oder seinem Stellvertreter durch einge-
schrieben«« Brief mitgeteilt, bei unbekanntem schweize
rischem Wohnsitz im „Schweizerischen Handelsamtsblatt"
veröffentlicht worden sind.

Die Erklärung der Vollstreckbarkeit wird als ein
rechtskräftiges Urteil einer Behörde des Bundes (im
Sinne von Art. 81 des Bundesgesetzes über Schuldbe-
treibung und Konkurs vom 11. April 1889) angesehen.

verdaMmtt«.
Schweizer. Feuerwehrvereiu. Der Zentralausschuß

hat als Versammlungsort für die nächste Abgeordneten-
Versammlung Neuenburg bestimmt und hiefür den
6. Juni festgesetzt. Die an die Sektionen versandten
Iahresrechnungen pro 1914 weisen folgende Ergebnisse
auf: a) Vereinskasse: Einnahmen 28.599 Fr., Aus-
gaben 30,269 Fr., Rückschlag 1670 Fr., Vermögensbe-
stand 28,706 Fr. Der Verband umfaßt 2170 Sektionen.
t>) Hilfskasse: Einnahmen: Beitrag von 228,367 Ver-
sicherten (à 50 Rp.) 114,183 Fr. 50, Beitrag der Kan-
tone 1750 Fr., Beitrag der Versicherungsgesellschaften
1700 Franken, Zinsen und diverse kleinere Einnahmen
38,187 Fr.; total 155,820 Fr. Ausgaben: Unfallent-
schädigungen 76,846 Fr., Verwaltungskosten 13,965 Fr.,
total 90.811 Fr.; Vorschlag 65.009 Fr. Der Ver-
mög ens bestand, der sich Ende 1913 auf 910,719 Fr.
bezifferte, erhöht sich aus Ende des Berichtsjahres um
den genannten Betrag und erreicht damit die Summe

von 975,728 Fr. Das Jahresergebnis darf wiederum
als außerordentlich günstig taxiert werden. Der minime

Beitrag von 50 Rp. pro versichertes Mitglied kann ja

von der ärmsten Gemeinde aufgebracht werden, umso-
mehr, als einzelne Kantone wie Aargau, Bern und Zirich
in verdankenswerter Weise die Hälfte des Beitrags leisten.
Im verflossenen Jahre wurden die aus Feuerwehren
gebildeten Bürgerwehren ohne Erhöhung des Beitrages
in die Versicherung einbezogen, was beweist, daß die

Hilfskaffe den Versicherten, in weitgehendstem Maße ent-
gegenkommt. Der beinahe die erste Million erreichende
Vermögensbestand, der zum größten Teile in guten in-
ländischen Obligationen angelegt ist, bürgt für die weitere
Prosperität der Kasse. Die Anzahl der Versicherten hat
sich im Jahre 1914 um rund 7000 vermehrt. Den noch
fernstehenden Sektionen kann der Beitritt nicht warm
genug empfohlen werden, damit auch sie um geringen
Entgelt der segensreichen Unterstützung der Kasse teil-
haftig werden.

Der st. gallische gewerbliche MittelstandStag wird
Sonntag den 9 Mai im großen Saale des „Schützen-
garten" in St. Gallen abgehalten.

ytnààt.
Kunstgewerbemuseum Zürich. Das Kunstgewerbe-

museum der Stadt Zürich veranstaltet in Gemeinschaft
mit dem Schweizerischen Werkbund auf Ende dieses

Jahres eine Ausstellung schweizerischer Spiel-
waren. Zweck der Veranstaltung ist die Förderung
der einheimischen Spielwareninduftrie. 1914 betrug die

Einfuhr an ausländischen Spielwaren die Summe von
einer Million Franken, die Ausfuhr aus der Schweiz
dagegen nur 130,000 Fr. Die Ausstellung wird in erster
Linie neuzeitliches Spielzeug berücksichtigen, daneben soll
als Qualitätsware altes, solid gearbeitetes Spielzeug
aus hiesigem Museumsbesitz Berücksichtigung finden. Der
Schweizerische Werkbund stellt für ein Preis-
ausschreiben zumZwecke der Erlangung guter
Spielwaren eine namhafte Summe zur Ver-
fügung. Über die Art des Wettbewerbes werden noch

nähere Bestimmungen bekannt gegeben werden. Im In-
teresse einer reichen Beschickung der Ausstellung werden
die Schweizer Künstle? und Künstlerinnen, Spielwaren-
fabrikanten und Händler ersucht, sich zur Einholung wei-
terer Auskünfte über diese Veranstaltung an die Direk-
tion des Kunstgewerbemuseums Zürich oder an die Ge-

schäftsleitung des Schweizerischen Werkbundes, Museum-
straße 2, Zürich, zu wenden.

Bernisch-KantonaleS Technikum Biel. Die Anstalt
vermittelt dem Techniker mittlerer Stufe durch thoretischen

Unterricht und praktische Übungen Kenntnisse und Fertig-
leiten, die zum Verständnis und zur Ausübung seines

Berufes in Handwerk und Industrie nötig sind.

Sie umfaßt folgende Abteilungen:
1. Schule für Maschinentechniker;
2. Schule für Elektrotechniker und Elektromonteure;
3. Schule für Bautechniker;
4. Schule für praktische Mechaniker;
5. Die Kunstgewerbeschule für Zeichner, Modelleure,

Graveure und Ziseleure;
6. Die Uhrenmacherschule mit Spezialklassen für Rhabil-

leure und Regleure;
7. Die Eisenbahn- und Postschule.

Im Winter wird noch ein Vorkurs geführt; tn

demselben werden noch nicht genügend vorgebildete
Jünglinge auf die Ausnahmeprüfung in eine der ge-

nannten Abteilungen vorbereitet.
Sowohl die Aussichtsbehörden, als auch Direktion

und Lehrerschaft sind bestrebt, die Lehrpläne den An-
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